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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR INKASSOFÄLLE 

 
 
 

1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für sämtliche uns übergebene Inkassofälle. 
Inkassofälle sind alle uns zur außergerichtlichen Betreibung übergebene unbestrittene 
Forderungen.  

2. Soweit durch diese AGB keine Regelung erfolgt gelten die Richtlinien und Honoraransätze für 
Inkassoinstitute der Bundesinnung der Immobilien- und Vermögenstreuhänder  sowie die 
Verordnung BGBl. 141/1996 in der jeweiligen gültigen Fassung. 

3. Unseren Geschäftsbedingungen entgegenstehende fremde Bedingungen finden keine 
Anwendung und gilt diesen durch Auftragserteilung an uns unsererseits widersprochen. 

4. Wir sind berechtigt, die Übernahme und Weiterführung von Aufträgen abzulehnen.  
5. Mit Auftragserteilung überlässt uns der Auftraggeber die Verhandlungs- und 

Korrespondenzführung mit dem Schuldner. Ohne entsprechende Rahmenvereinbarung oder 
ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers sind wir nicht berechtigt, Forderungsnachlässe 
zu Lasten des Schuldners einzuräumen oder Vergleiche abzuschließen. Der Auftraggeber 
informiert uns von sämtlichen direkt eingehenden Zahlungen oder sonst relevanten den 
Inkassofall betreffenden Umständen. 

6. Wir sind verpflichtet, nach Kräften um die Einbringung uns übergebener Inkassofälle bemüht 
zu sein; aufgrund der mit der Auftragsübernahme verbundenen besonderen Risikolage ist 
unsere und unserer Erfüllungsgehilfen Haftung für Fälle leichter Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. Wir haften keinesfalls für die tatsächliche außergerichtlich oder gerichtliche  
Einbringlichkeit einer Forderung. 

7. Die Überwachung der Verjährungsfristen und Erteilung von daraus resultierenden Weisungen 
obliegt dem Auftraggeber, auch wenn wir hierüber grundsätzlich Evidenz führen. Werden uns 
Forderungen weniger als sechs Monate vor Ablauf der Verjährung übergeben oder bestehen 
durch Vertrag, Gesetz oder Usance besondere Verjährungsbestimmungen so sind wir 
ausdrücklich darauf hinzuweisen. Eine Haftung für den Eintritt der Verjährung wird 
ausgeschlossen. 

8. Erfolgt nach Auftragerteilung durch unser Einschreiten direkte Zahlung durch den Schuldner 
beim Auftraggeber, so bleibt unser Kostenanspruch gegen den Schuldner gegenüber dem 
Auftraggeber unbeschadet der weiteren Geltendmachung gegen den Schuldner durch den 
Auftraggeber gewahrt. 

9. Uneinbringliche Aufträge werden kundenfreundlich und kostenschonend im Rahmen der 
unsererseits angebotenen Tarif- und Leistungspakete abgerechnet. 

10. Die Stornierung eines Auftrages ist binnen drei Tagen kostenlos, danach wird dem 
Auftraggeber der tatsächlich entstandene belegbare Eigenaufwand, mindestens jedoch eine 
Pauschale von € 20,- in Rechnung gestellt. Punkt 8. der AGB gilt sinngemäß. 

11. In jenem Fall, als außergerichtlich keine Zahlung erlangt werden kann, beraten wir den 
Auftraggeber hinsichtlich weiterer Maßnahmen einschließlich der Möglichkeit der 
gerichtlichen Betreibung im Rahmen der unsererseits angebotenen Tarif- und 
Leistungspakete. Wir sind nicht berechtigt, im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers 
gerichtliche Maßnahmen zu setzen oder anwaltliche Schritte einzuleiten. Der Auftraggeber ist 
zur gerichtlichen Betreibung außergerichtlich uneinbringlicher Forderungen in keinem Fall 
verpflichtet. 

12. Soweit keine besonderen Vereinbarungen getroffen werden, gelten für die Honorarbrechnung 
die Richtlinien und Honoraransätze für Inkassoinstitute der Bundesinnung der Immobilien- 
und Vermögenstreuhänder  sowie die Verordnung BGBl. 141/1996 in der jeweiligen gültigen 
Fassung, wobei für das Dubioseninkasso - somit die Betreibung titelmäßig festgestellter 
Forderungen - die Abrechnung nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Tarifbestimmungen 
erfolgt. 

13. Die Anrechnung eingehender Zahlungen erfolgt in der Reihenfolge Kosten – Zinsen – Kapital. 
14. Sämtliche Aufträge und Weisungen des Auftraggebers haben schriftlich zu erfolgen. 

Einzelvereinbarungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Rechtserhebliche 



Mitteilungen, welche uns via Telefax oder Email erreichen, gelten unabhängig von allfälligen 
elektronisch erstellten Sende-/Empfangsmitteilungen nur dann als zugestellt, wenn deren 
Zustellung und Inhalt unsererseits ausdrücklich bestätigt wird.  

15. Für Streitigkeiten aus uns übergebenen Inkassofällen gilt ausschließlich österreichisches 
Recht. 

16. Gerichtsstand ist 8570 Voitsberg.   
 
 
 

Rechtserhebliche Mitteilungen, welche uns via Telefax oder Email erreichen, gelten unabhängig von 
allfälligen elektronisch erstellten Sende-/Empfangsmitteilungen nur dann als zugestellt, wenn deren 
Zustellung und Inhalt unsererseits ausdrücklich bestätigt wird.  


